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Was gilt in der Schweiz?
Zu unterscheiden ist zwischen dem privatwirtschaftlichen

und dem legalistischen Aspekt der Normung.
Die Verträge des SIA mit CEN (mit Umweg über die

Schweizerische Normenvereinigung SNV) verpflichten

uns, alle beim CEN erarbeiteten Normen (sowohl die

harmonisierten als auch die nicht-harmonisierten) ins

Schweizer Normenwerk zu übernehmen und
widersprüchliche Normen zurückzuziehen. Wir können und
werden aber in Ergänzung zum europäischen Normenwerk

weiterhin ein eigenständiges Normenwerk pflegen.

Das europäische Normenwerk behandelt nämlich

vorwiegend einzel handelbare Produkte, während sich

das (technische) SIA-Normenwerk weitgehend mit
Systemen und ganzen Bauwerksteilen befasst. Unzweifelhaft

ist aber ein ausgeprägtes Anpassungsbedürfnis
vorhanden. Der organisatorische Teil des Normenwerks

(insbesonders die Ordnungen und die normspezifischen

Vertragsbedingungen) ist vom europäischen
Normenwerk nicht oder nur in geringem Umfang betroffen.

Auf der gesetzgeberischen Seite hat sich die Schweiz

verpflichtet, im Rahmen des Freihandelsabkommens
keine technischen Handelshemmnisse zu errichten und
internationale Normen nach Möglichkeit anzuerkennen.

Sie beteiligt sich im Rahmen der EFTA an der

Mandatierung der harmonisierten europäischen Normen

und wird im Rahmen des Bauproduktegesetzes so

weit als möglich internationale Normen als gültig
bezeichnen.

Weil die Bauprodukterichtlinie erst in der zweiten
bilateralen Verhandlungsrunde mit der EU traktandiert ist,
ist es für einen Schweizer Produzenten zwingend
erforderlich, sich mit einem Partner in der EU zusammen zu

schliessen, falls er sein Produkt mit dem CE-Zeichen
versehen will. Nach Ansicht der Bundesvertreter ist dies

nur erforderlich, wenn der Schweizer Produzent sein

Produkt in den EU-Raum exportieren will. Wir erwarten

aber einen starken Druck der Konsumenten, dieses

Zeichen auch in der Schweiz vorzufinden, zumal viele

importierte Produkte damit ausgezeichnet sein werden.

Markus Gehri, Normen und Ordnungen SIA
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Mehr Freude am Flachdach

iWinLuxl
Die UV-beschichteten Holz-Fenster

mit den zwei- bis dreifach verlängerten
Renovations-Intervallen

Hohe chemische und mechanische Widerstandsfähigkeit

sowie Stabilität der Lacke über lange Zeit
keine Nachreaktionen am Bau

von aussen vor Wasser geschützt, von innen
konstant atmungsaktiv
lieferbar in allen NCS- und RAL-Farben,

deckend, lasierend oder farblos beschichtet
hergestellt auf ökologischer Basis

getestet vom Wilhelm-Klauditz-Institut.

Mit dem bewährten UV-Verfahren werden auch
die Holz-lnnenrahmen der Holz-Metall-Fenster und
Renovations-Fenster beschichtet.
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